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ALLGEMEINE 
ARBEITSANWEISUNG 

 

 

ARBEITSMTTEL 
 

 Auffanggurt Profi  
 

GEFAHREN 
 

 

 Absturz  

 

SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN 
 

 

Allgemein: 

 Den Auffanggurt nur zur Sicherung von Personen gegen Absturz verwenden. 

 Er darf nur von Beschäftigten benutzt werden, die gesundheitlich geeignet und in der 
Benutzung ausgebildet sind. 

 Der Auffanggurt darf nur mit geprüften und zugelassenen Komponenten verwendet 
werden. 

 Veränderungen oder Ergänzungen sowie Reparaturen dürfen nur durch den Hersteller 
durchgeführt werden. 

 Nur Anschlagpunkte nutzen, die eine Mindestfestigkeit von 10 kN haben. 

 Die Lage des Anschlagpunktes ist so zu wählen, dass ein Fall auf ein Minimum 
beschränkt und ein Pendeln vermieden wird. 

 
Anlegen: 
1. Die Verschlüsse immer von oben nach unten schließen. 
2. Den Gurt auf die Körpergröße einstellen. 
3. Die Gurtbänder von unten nach oben so festziehen, dass zwischen Körper und Gurt 

noch zwei Finger passen. 
 
Pflege und Lagerung 

 Gurtbänder und Seile mit warmen Wasser 40°C und milder Seifenlauge reinigen und 
anschließend mit klarem Wasser gut abspülen. Den feuchten Auffanggurt an einem 
luftigen und schattigen Ort zum trockenen aufhängen.  

 Bei Raumtemperatur geschützt vor Heizquellen, direkter Sonne, Kontakt mit 
Chemikalien, Lösemitteln, Ölen und aggressiven Stoffen lagern.  

 Nur gereinigte und trockene Haltegurte im Beutel oder Koffer lagern. 

 

 

VERHALTEN IM GEFAHRFALL BZW. BEI STÖRUNGEN 

   Bei Zweifel hinsichtlich der Sicherheit muss der Auffanggurt der Benutzung entzogen und geprüft werden.   

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE 
 

 

Verunfallte Person bergen und aus dem Gefahrenbereich bringen. 
Unfall melden: Notrufnummer 112  
  Ersthelfer benachrichtigen – Unternehmer informieren 

  

PRÜFUNGEN 
 

 
 Vor jedem Einsatz muss der Benutzer den betriebssicheren Zustand und die Funktionsfähigkeit überprüfen. 

 Bei Zweifel hinsichtlich der Sicherheit muss der Auffanggurt geprüft werden. 

 Mindestens einmal jährlich durch einen Sachkündigen. 
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